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1.
Die Euregio Rhein-Waal stellt aus eigenen Mitteln jährlich Finanzmittel zur Verfügung, um grenzüberschreitende Veranstaltungen aus den Bereichen Sport und Kultur zu unterstützen,. Ein Schwerpunkt bildet die Förderung von grenzüberschreitenden Aktivitäten mit Jugendlichen und Schülern.

2.
Ein Antrag muss spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsdurchführung, möglichst bis zum 31.01. eines jeden Förderjahres, über die entsprechende Mitgliedsgemeinde bei der Euregio Rhein-Waal eingereicht sein. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden. Für eine Veranstaltung kann nur ein Antrag gestellt werden.

3. Der Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung der Euregio Rhein-Waal trifft eine Entscheidung über die Zuschüsse auf Basis folgender Kriterien:

· Mindestens ein deutscher und ein niederländischer Organisator aus dem Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal arbeiten bei Planung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung organisatorisch wie finanziell zusammen.

· Die Bedeutung der Veranstaltung für die grenzüberschreitende Integration 


muss deutlich erkennbar sein. 

· Die Zahl der deutschen und niederländischen Teilnehmer muss ausgewogen 


sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen hauptsächlich aus 


deutschen und niederländischen Mitgliedsstädten und -gemeinden der 


Euregio Rhein-Waal. 

· Art und Intensität der Publikationen und Werbemaßnahmen mit Verweis auf 


die Euregio Rhein-Waal. 

4.
Ein Anspruch auf Zuschuss besteht nicht. Die Euregio Rhein-Waal behält sich das Recht vor, bei Nicht-Erfüllung der o.g. Auflagen den Zuschussbetrag zu reduzieren oder zu streichen. 
5.
Als Gegenleistung für den Sponsorbeitrag wird seitens der Euregio Rhein-Waal u.a. folgendes erwartet:

· Alle Publikationen müssen zweisprachig (D/NL) produziert werden.

· In allen Publikationen im Rahmen der Veranstaltung wird der Beitrag der 

Euregio Rhein-Waal hervorgehoben durch: Einfügen des Logos der Euregio Rhein-Waal. (Das Logo finden Sie unter www.euregio.org , dann Aktivitäten/Soziales, Sport und Kultur, Logo Euregio Rhein-Waal.) 

· In Pressemitteilungen muss mitgeteilt werden, dass die Veranstaltung 


durch einen Sponsorbeitrag der Euregio Rhein-Waal durchgeführt werden 


kann.

· Wenn möglich, muss die Fahne der Euregio Rhein-Waal aufgehängt 

werden. Diese erhalten Sie als Leihgabe bei Ihrer Gemeinde oder bei der Geschäftsstelle der Euregio Rhein-Waal.

· Wenn im Rahmen der Veranstaltung eine Website erstellt wird, muss ein 


Hyperlink zu der Website der Euregio Rhein-Waal zugefügt werden.

· Wenn Sie Werbeträger (Kugelschreiber, Mützen, Trinkflaschen) 

produzieren, nehmen Sie bitte vorher Kontakt mit der Euregio Rhein-Waal auf.

Sämtliche Nachweise sind schriftlich zu dokumentieren. 

6.
Bei Radsport-, Lauf-, Wander- oder sonstigen Streckenveranstaltungen 



sollte die Route durch Deutschland und die Niederlande führen.

7.
Die Veranstaltung ist vorzufinanzieren.



Im Anschluss an die Veranstaltung kann der "Antrag auf Auszahlung des zuerkannten Sponsorbetrages" direkt bei der Euregio Rhein-Waal eingereicht werden.



Werden - aus welchen Gründen auch immer - mehrere Anträge für dieselbe Veranstaltung positiv beschieden, so wird der Zuschuss gleichwohl nur einmal, und zwar dem Erstantragsteller gewährt.

8.
Der Antrag auf Auszahlung des Sponsorbeitrages muss spätestens 8 Wochen nach der Veranstaltung bei der Geschäftsstelle der Euregio Rhein-Waal eingereicht werden.



Hierzu ist das Antragsformular auf "Auszahlung des zuerkannten Sponsorbeitrages"  vollständig auszufüllen und die dort genannten erforderlichen Unterlagen diesem beizulegen.

9.
Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist eine Auszahlung nur bis zum 30. November des Jahres möglich, in dem die Veranstaltung stattgefunden hat. 


Zu spätes Einreichen des Antrages auf Auszahlung (also nach dem 30. November) führt zum Verfall des zugesagten Zuschussbetrages.


Für Veranstaltungen im Monat Dezember muss daher ein Antrag auf Auszahlung eines Abschlages gestellt werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung sichergestellt ist.
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